
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von eins energie in sachsen GmbH & Co. KG 

(im Folgenden eins) für einsStrom E-Mobil außerhalb der Grundversorgung

1 Allgemeine Liefervoraussetzungen 

1.1  Die Belieferung mit Strom erfolgt ausschließlich für Haushalts- und Gewerbekunden zum 

eigenen Verbrauch bis zu einem Jahresbedarf von 100.000 kWh/Jahr nach Standardlast-

profil und/ oder einer Leistung von max. 30kW. 

1.2 Übersteigt die tatsächliche Liefermenge die maximale jährliche Liefermenge bzw. die 

maximale Leistung, behält sich eins vor, den Liefervertrag mit einer zweiwöchigen Frist 

auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. 

1.3 Eine Lieferverpflichtung von eins besteht nicht, falls der Netzbetreiber die Belieferung 

nach Standardlastprofil nicht zulässt, für das Netzgebiet kein Lieferantenrahmenvertrag 

vorliegt, für die Lieferstelle kein rechtswirksamer Netzanschluss- und Anschlussnutzungs-

vertrag besteht oder der Netzanschluss unterbrochen ist bzw. die Belieferung aus ande-

ren Gründen vom Netzbetreiber abgelehnt wird.  

1.4 Stromprodukte von eins sind nicht in allen Netzgebieten der Bundesrepublik Deutschland 

erhältlich bzw. zu gleichen Konditionen verfügbar. 

1.5 Das Produkt ermöglicht es, Verbräuche getrennt nach Hochtarif- und Niedertarif-Zeiten 

(bzw. Haupttarif- und Nebentarif-Zeiten) zu erfassen. Voraussetzung hierfür ist das Vorhan-

densein eines Mehrtarifzählers. Sofern dieser in der Verbrauchsstelle nicht bereits vorhan-

den ist, wird der im Produkt angefallene Verbrauch bis zum Einbau des Mehrtarifzählers 

zu den vereinbarten Hochtarif-Konditionen bezogen. Grundlage ist der bei Zählerausbau 

abgelesene Zählerstand. 

1.6 Die Hochtarif- und Niedertarif-Zeiten werden vom jeweiligen zuständigen Netzbetreiber 

festgelegt. Informationen über die jeweiligen Zeiten sind auf den Internetseiten der Netz-

betreiber abrufbar. 

1.7 Der Kunde ist dazu verpflichtet die örtlichen Gegebenheiten an seiner Verbrauchsstelle 

zur Umrüstung auf einen Mehrtarifzähler von einem Elektriker prüfen zu lassen und die 

notwendige Anmeldung zum Netzanschluss (ANA) selbstständig vorzunehmen oder bei 

eins zu beauftragen, diese in seinem Namen zu veranlassen.  

1.8 Insofern bei Auftragserteilung durch den Kunden nicht anders vereinbart, trägt die Kos-

ten, die der Elektroinstallateur dem Kunden für Anfahrt, Bestandsaufnahme (Prüfung Be-

standselektrik), Erstellung der Anmeldung zum Netzanschluss, Angebotserstellung und 

ggf. weitere bereits erbrachte Leistungen an seiner Verbrauchsstelle in Rechnung stellt, 

allein der Kunde.  

1.9 Der Einbau des Mehrtarifzählers erfolgt durch den grundzuständigen Messstellenbetrei-

ber. 

1.10 Aufgrund von bautechnischen Gegebenheiten kann für die Erfassung der Verbräuche 

nach Hoch- und Niedertarif-Zeiten anstelle eines Mehrtarifzählers ein intelligenter Zähler 

an der Verbrauchsstelle erforderlich sein. Sofern eins den Einbau des intelligenten Zählers 

vornehmen soll, beauftragt der Kunde eins mit dem Messstellenbetrieb für seine Ver-

brauchsstelle. Der Einbau erfolgt, sofern ein intelligenter Zähler nicht bereits vorhanden 

ist, durch eins oder einen von eins beauftragten Messstellenbetreiber. 

1.11 einsStrom E-Mobil dient ausschließlich der Belieferung von Kunden mit Elektrokraftfahr-

zeugen. Voraussetzung für die verminderte Konzessionsabgabe (gemäß 4.2 aufgeführten 

Preisbestandteile) ist das Beladen des Elektrofahrzeuges an der Verbrauchsstelle. Wird 

der einsStrom E-Mobil auch weiterhin ohne das Beladen eines E-Fahrzeuges genutzt, er-

folgt eine Erhöhung der Arbeitspreise durch die entsprechende Differenz der Konzessions-

abgaben. 

2  Zustandekommen des Liefervertrages /Messstellenvertrages / Lieferbeginn 

2.1 Der Kunde gibt ein verbindliches Angebot auf Abschluss des Stromliefervertrages und 

ggf. des Messstellenvertrages bei eins ab, wenn er den Onlinebestellprozess unter Ein-

gabe der dort verlangten Angaben durchlaufen hat und den Button „Jetzt kostenpflich-

tig bestellen“ anklickt. Nachdem der Kunde seinen Auftrag abgeschickt hat, erhält er 

von eins eine E-Mail, die den Empfang seiner Bestellung durch eins bestätigt. Diese Be-

stätigung stellt keine Annahme des Angebotes des Kunden dar, sondern informiert den 

Kunden nur darüber, dass sein verbindliches Angebot bei eins eingegangen ist. Die Auf-

tragsdaten werden bei eins gespeichert. Die Vertragsbestimmungen einschließlich der 

allgemeinen Vertragsbedingungen sind auch unter www.eins.de abrufbar und als Down-

load speicherbar. 

2.2 Der Stromliefervertrag kommt zustande, sobald eins dem Kunden per E-Mail das Zustan-

dekommen bestätigt und den verbindlichen Lieferbeginn mitteilt. Lieferbeginn ist vorran-

gig der vom Kunden gewünschte Termin. Falls dies aus Gründen des 

Lieferantenwechselprozesses nicht möglich sein sollte, beginnt die Belieferung zum 

nächstmöglichen Termin. Eine Belieferung erfolgt jedoch nicht vor Ablauf der Wider-

rufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn der Kunde 

fordert eins hierzu ausdrücklich auf.  

2.3 Der Lieferbeginn darf zum Zeitpunkt der Auftragserteilung maximal 12 Monate in der Zu-

kunft liegen. Liegt der vom Netzbetreiber bestätigte Lieferbeginn zum Zeitpunkt der Auf-

tragserteilung mehr als 6 Monate in der Zukunft, behält sich eins vor, die Preise gemäß 

Ziff. 5 zum Lieferbeginn anzupassen. Dem Kunden steht in diesem Fall ein Sonderkündi-

gungsrecht nach Ziff. 5.4 zu. 

2.4 Der Kunde erhält innerhalb angemessener Frist nach Vertragsabschluss eine Zusammen-

fassung der wichtigsten Vertragsbedingungen in Textform.  

2.5 Die Belieferung mit Strom zu diesen Bedingungen kann vom Kunden ausschließlich unter 

www.eins.de beauftragt werden. Die Auftragsbestätigung von eins wird per E-Mail an die 

vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse versendet. Die Auftragsbestätigung enthält 

alle wesentlichen Angaben zum Vertrag. 

2.6 Der Messstellenvertrag kommt zustande, sobald eins dem Kunden das Zustandekommen 

bestätigt und der Einbau des von eins bereitgestellten intelligenten Zählers erfolgt ist. Die 

Auftragsbestätigung von eins wird per E-Mail an die vom Kunden angegebene E-Mail-

Adresse versendet. Die Auftragsbestätigung enthält alle wesentlichen Angaben zum Ver-

trag. Der Einbau des intelligenten Zählers erfolgt vorrangig am vom Kunden gewünschten 

Termin. Falls dies aus Gründen des Zählerwechselprozesses nicht möglich sein sollte, be-

ginnt die Bereitstellung und der Einbau des intelligenten Zählers zum nächstmöglichen 

Termin. Das Angebot gilt spätestens als durch eins angenommen, wenn die Dienstleis-

tung durch eins zur Verfügung gestellt wurde. 

2.7 eins kann die Annahme des Auftrages bei unzureichender Bonität verweigern. 

2.8 Zum Zeitpunkt des von eins bestätigten Lieferbeginns enden sämtliche bisher mit eins be-

stehenden Stromlieferverträge für die betreffende Lieferstelle.  

2.9 Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird rechnerisch ermittelt, sofern keine 

abgelesenen Daten vorliegen. 

3 Vertragsdurchführung 

3.1 Der Kunde verpflichtet sich, eine gültige und erreichbare E-Mail-Adresse zur Verfügung 

zu stellen und eins bei Änderungen unverzüglich zu informieren.  

3.2 Alle vertragswesentlichen Informationen und Unterlagen sowie rechterhebliche Erklärun-

gen, insbesondere Rechnungen, Mahnungen, Kündigungen, Preisanpassungen etc., er-

hält der Kunde per E-Mail oder über den Onlineservice von eins, soweit sich der Kunde 

dort angemeldet hat. eins kann auch andere Kommunikationswege (Post) nutzen.  

3.3 Änderungen der Stammdaten, wie z.B. Adresse oder Bankverbindung, können über den 

Onlineservice im Internet erfolgen. Für den Fall des Serverausfalles oder länger andauern-

der technischer Probleme können auch andere Kommunikationswege genutzt werden. 

Störungen der Stromversorgung können nicht über den Onlineservice oder per E-Mail an 

eins gemeldet werden, sondern sind dem jeweils zuständigen Netzbetreiber zu melden.  

 

4 Strompreis 

4.1 Es gilt das bei Auftragserteilung gemäß Ziff. 2.1 gültige „Preisblatt im Preissystem einsStrom 

E-Mobil und zur Bereitstellung und Nutzung intelligenter Zähler / Messstellenbetrieb“. Mit 

der in Ziff. 2.3 genannten Einschränkung gilt eine Preissicherheit von 24 Monaten ab Lie-

ferbeginn. Von der Preissicherheit ausgenommen sind weiterhin Änderungen von Steu-

ern, staatlichen Abgaben um Umlagen sowie sonstige hoheitliche Belastungen gemäß 

Ziff. 5.1. 

4.2 Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Arbeitspreis und dem Grundpreis zusammen. Er ent-

hält derzeit die Kosten von eins für die Stromerzeugung und -beschaffung, die Vertriebs-

kosten, die Kosten für Messung und Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten eins in 

Rechnung gestellt werden – sowie  für die Abrechnung, die Kosten für Netzentgelte und 

die Belastungen nach dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau 

der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG) und dem Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG), die 

Sonderkundenumlage nach §19 StromNEV, die Offshore-Netzumlage nach §17 f EnWG, 

die Umlage nach § 18 der Verordnung über die Vereinbarung zu abschaltbaren Lasten 

(AbLaV) sowie die an die Kommunen zu entrichtenden Konzessionsabgaben. 

4.3 Der Strompreis versteht sich einschließlich der Energiesteuer und zuzüglich der Umsatz-

steuer in der jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Bei Erhöhungen oder Absenkungen 

dieser Steuersätze durch den Gesetzgeber ändern sich die Bruttopreise entsprechend. 

4.4 Informationen über die jeweils aktuellen Preise sind auch im Internet unter www.eins.de 

abrufbar. 

5 Preisanpassung 

5.1 Wird die Erzeugung, die Beschaffung, die Verteilung oder die Belieferung von Strom nach 

Vertragsabschluss mit zusätzlichen staatlichen Abgaben oder anderen hoheitlich aufer-

legten Belastungen belegt, kann eins hieraus entstehenden Mehrkosten an den Kunden 

weiterberechnen. Dies gilt nicht, wenn die jeweilige gesetzliche Regelung einer Weiter-

berechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf diejenigen Mehrkosten beschränkt, 

die nach der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis mit dem Kunden 

zugeordnet werden können. Entfällt im Zusammenhang mit der Belegung zusätzlicher 

staatlicher Abgaben oder hoheitlich auferlegter Belastungen eine andere staatliche Ab-

gabe oder hoheitlich auferlegte Belastung, ist dieser Entfall den neu entstandenen Mehr-

kosten gemäß Satz 1 gegenzurechnen. Mit Ende des Vertrages über den 

wettbewerblichen Messstellenbetrieb hat der Kunde die Kosten für den Ausbau des intel-

ligenten Zählers (einschließlich evtl. nachgerüstetem Tarifschaltgerät) zu tragen. 

5.2 Nach Ablauf der Preissicherheit gilt: Zur Bewahrung des Gleichgewichts von Stromliefe-

rung und Strompreis wird eins den vom Kunden zu zahlenden Strompreis der Entwicklung 

der unter Ziff. 4.2 aufgeführten Preisbestandteile und nach Ziff. 5.1 ggf. zusätzlich vom 

Gesetzgeber eingeführten Preisbestandteile nach billigem Ermessen anpassen. Bei Kos-

tensteigerungen ist eins hiernach berechtigt, den Strompreis entsprechend zu erhöhen, 

wobei Kostensenkungen bei anderen Preisbestandteilen gegenzurechnen sind. Kosten-

senkungen verpflichten eins, den Strompreis entsprechend zu ermäßigen, soweit diese 

Kostensenkungen nicht durch Kostensteigerungen bei anderen der preisbildenden Fak-

toren gemäß Ziff. 4.2 und ggf. Ziff.5.1 dieses Vertrages ganz oder teilweise ausgeglichen 

werden. eins wird bei Ausübung ihres billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer 

Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstige-

ren Maßstäben Rechnung getragen wird als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen 

mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. 

5.3 Änderungen des Strompreises sind nur zum Monatsersten möglich. Der Lieferant wird dem 

Kunden die Änderungen spätestens 1 Monat vor dem geplanten Wirksamwerden per E-

Mail oder über den Onlineservice von eins, soweit sich der Kunde dort angemeldet hat, 

mitteilen. Hat der Kunde die Korrespondenzart Postbox gewählt, so erhält er eine Infor-

mations-E-Mail, wenn ein neues Dokument in die Postbox des Onlineservice eingestellt 

wurde. Die Preisänderungsmittelung kann auch per Post erfolgen. In der Preisänderungs-

mitteilung ist der Kunde auf Anlass, Voraussetzung und Umfang der Preisänderungen hin-

zuweisen. Ausgenommen von der vorstehenden Mitteilungspflicht ist die unveränderte 

Weitergabe von umsatzsteuerlichen Mehr- und Minderbelastungen, die sich aus einer 

gesetzlichen Änderung der geltenden Umsatzsteuer ergeben. Aktuelle Informationen zu 

Preisen und Produkten sind unter www.eins.de veröffentlicht bzw. erhält der Kunde tele-

fonisch unter 0371 525-2525. 

5.4 Im Fall einer Preisänderung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung in Textform gegenüber 

eins zu kündigen. Auf dieses Recht wird der Kunde von eins in der Preisänderungsmittei-

lung gesondert hingewiesen. Im Fall der Kündigung wird die Preisänderung gegenüber 

dem Kunden nicht wirksam. Weitergehende Rechte des Kunden, z. B. zur Billigkeitskon-

trolle nach § 315 Abs. 3 BGB, bleiben unberührt. Ausgenommen von vorstehendem Kün-

digungsrecht sind preisliche Veränderungen aufgrund unveränderter Weitergabe von 

umsatzsteuerlichen Mehr- und Minderbelastungen, die sich aus einer gesetzlichen Ände-

rungen der geltenden Umsatzsteuer ergeben.  

6 Vertragslaufzeit / Kündigung 

6.1 Der Vertrag hat eine Erstvertragslaufzeit von 24 Monaten ab Lieferbeginn. Er verlängert 

sich auf unbestimmte Zeit, wenn der Vertrag nicht mit einer Frist von 1 Monat zum Ende 

der Erstvertragslaufzeit gekündigt wird. Hat sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlän-

gert, kann er jederzeit mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden.  

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund nach § 314 BGB für beide Vertragspartner 

bleibt hiervon unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform.  

6.2 Im Falle eines Wohnsitzwechsels ist der Kunde zur außerordentlichen Kündigung dieses 

Vertrages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen berechtigt. Die Kündi-

gung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszuges oder mit Wirkung zu einem späteren 

Zeitpunkt erklärt werden. Der Kunde hat in seiner Kündigung seine zukünftige Anschrift 

oder eine zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendeten Identifikati-

onsnummer mitzuteilen.  

 Die Kündigung wird nicht wirksam, wenn eins dem Kunden binnen 2 Wochen nach Erhalt 

der Kündigung in Textform eine Fortsetzung des Vertrages an dessen neuen Wohnsitz zu 

den bisherigen Vertragsbedingungen anbietet und die Belieferung an der neuen Ent-

nahmestelle möglich ist.   

6.3 Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Liefervertrag mit einer Frist von 2 Wochen 

zum Monatsende zu kündigen. 

6.4 eins ist berechtigt, den Liefervertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu 

kündigen und die Lieferung einzustellen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere im Fall 

eines Stromdiebstahls (Verwendung des Stromes durch schuldhaftes Handeln des Kun-

den unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen) vor o-

der wenn sich der Kunde mit einer fälligen Zahlung mehr als 14 Tage in Verzug befindet. 

Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kündigung mindestens 2 Wochen vorher an-

zudrohen. 

7 Ablesung 

 Die Ablesung des Zählerstandes wird von einem Beauftragten von eins oder des örtlichen 

Netz-/Messstellenbetreibers durchgeführt. eins kann vom Kunden verlangen, den Zähler-

stand selbst abzulesen und diesen über den Onlineservice zeitnah mitzuteilen. Sollte der 

Beauftragte von eins oder des örtlichen Netz-/Messstellen-Betreibers keinen Zugang zum 

Stromzähler erhalten oder der Kunde den Zähler nicht aufforderungsgemäß selbst able-

sen, wird der Verbrauch durch den Netz-/Messstellenbetreiber oder durch eins geschätzt. 



 

 

8 Abrechnung / Abschläge / Zahlungsweise  

8.1 Der Kunde leistet monatliche Abschläge, die auf der Grundlage des voraussichtlichen 

oder tatsächlichen Jahresverbrauchs im zuletzt abgerechneten Zeitraum von eins fest-

gelegt und dem Kunden mitgeteilt werden. Abschlagszahlungen werden auf die Jahres-

abrechnung angerechnet. 

8.2 Die Abrechnung des Stromverbrauchs erfolgt grundsätzlich alle 12 Monate bzw. in Ab-

hängigkeit der vom örtlichen Netz-/Messstellenbetreiber festgelegten Ablesetermine. 

Wenn der Kunde einen kürzeren Abrechnungsturnus wünscht, bietet eins an, den Ver-

brauch monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich abzurechnen. eins berechnet hierfür 

eine Aufwandspauschale. Hierfür wird eine separate Vereinbarung geschlossen. Dabei 

ist zu beachten, dass ein kürzerer Abrechnungsturnus in Zeiträumen mit höherem Ver-

brauch zu deutlich höheren Abschlagszahlungen führt. Bei Einbau eines von eins bereit-

gestellten intelligenten Zählers kann ab Einbau auch auf eine monatliche Abrechnung 

umgestellt werden. Dies muss der Kunde schriftlich bei eins beantragen. 

8.3 Der Kunde erhält seine Rechnung über den Onlineservice von eins oder per E-Mail. Der 

Kunde kann einmal jährlich die unentgeltliche Übermittlung der Abrechnungen und Ab-

rechnungsinformationen in Papierform verlangen.  

8.4 Rechnungsbeträge sind zu dem in der Rechnung genannten Termin zur Zahlung fällig. 

Entsprechendes gilt für die Abschlagszahlungen. 

8.5 Die Zahlung kann durch Teilnahme am Lastschriftverfahren (Erteilung SEPA-Lastschrift-

mandat) oder durch Überweisung erfolgen. 

8.6 Soweit zwischen den Parteien die Zahlung durch SEPA-Lastschriftmandat vereinbart 

wurde, zieht eins alle fälligen Rechnungsbeträge von dem vom Kunden angegebenen 

Konto per Lastschrift ein. Der Kunde verpflichtet sich, eins etwaige Änderungen in der 

angegebenen Bankverbindung unverzüglich mitzuteilen. Für Lastschriften, die aus vom 

Kunden zu vertretenden Gründen zurückgereicht werden, hat der Kunde eins die hier 

durch anfallenden Kosten zu erstatten.  

9 Zahlungsverzug / Aufrechnung 

9.1 Bei Zahlungsverzug stellt eins, wenn sie erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag 

durch einen Beauftragten einziehen lässt, dem Kunden die hierdurch entstandenen Kos-

ten pauschal gemäß Ziff. 17 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-

grundlage der Kosten nachzuweisen. Diese dürfen den nach dem gewöhnlichen Lauf 

der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nach-

weis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die 

Höhe der Pauschale. 

9.2 Gegen Ansprüche von eins kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 

Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

10 Berechnungsfehler 

10.1 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtung eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen 

oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Über-

zahlung durch eins zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. 

Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung 

nichts an, so ermittelt eins den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 

aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des 

Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorherigen Verbrauchs durch 

Schätzung. Die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

10.2 Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messein-

richtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korri-

gierte Verbrauch der Nachberechnung zugrunde zu legen.  

10.3 Ansprüche nach Ziff. 10.1 und 10.2 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehen-

den Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen 

größeren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch auf längstens 3 

Jahre beschränkt. 

11 Haftung 

11.1 Bei Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung ist, soweit es sich 

um Folgen einer Störung des Netzbetriebes handelt, der Grundversorger von der Leis-

tungspflicht befreit. eins ist verpflichtet, ihren Kunden auf Verlangen unverzüglich über 

die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tat-

sachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer 

Weise aufgeklärt werden können. Ansonsten ist bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen 

durch eins die Haftung auf die vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durch-

schnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der 

gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

11.2 Gegenüber Unternehmern haftet eins nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentli-

cher Vertragspflichten. 

11.3 Die vorstehenden Regelungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaf-

tung, sie gelten ferner nicht bei grobem Verschulden, sowie eins zurechenbaren Körper- 

und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens.  

12 Einstellung der Lieferung 

12.1 Bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung ist eins berechtigt, die 

Stromversorgung 4 Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständi-

gen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederspannungsanschlussverordnung mit der 

Unterbrechung der Stromversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der 

Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der 

Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nach-

kommt.  

12.2 eins kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Stromversorgung androhen, 

sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Der Beginn der 

Unterbrechung der Stromversorgung ist dem Kunden mindestens 3 Werktage im Voraus 

anzukündigen.  

12.3 eins hat die Stromversorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe 

für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und 

Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. eins stellt dem Kunden die dadurch ent-

standenen Kosten pauschal gemäß Ziff. 17 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist 

die Berechnungsgrundlage der Kosten nachzuweisen. Diese dürfen den nach dem ge-

wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist 

zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich 

geringer als die Höhe der Pauschale.  

13 Vertragsstrafe 

Verbraucht der Kunde Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 

Messeinrichtung bzw. nach Unterbrechung der Stromversorgung, so ist eins berechtigt, 

eine Vertragsstrafe zu verlangen. Dies ist für die Dauer des unbefugten Verbrauchs auf 

der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Geräte von bis zu 10 

Stunden nach dem für den Kunden geltenden allgemeinen Preis zu berechnen. Ist die 

Dauer des unbefugten Gebrauchs nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe über ei-

nen geschätzten Zeitraum, der längstens 6 Monate betragen darf, erhoben werden. 

 

 

 

14 Datenschutz 

Die im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis stehenden Daten werden von eins 

gemäß beigefügter Datenschutzerklärung gespeichert, verarbeitet und gegebenenfalls 

übermittelt. 

15 Lieferantenwechsel / Wartungsdienste 

15.1 Lieferantenwechsel wird eins zügig und unentgeltlich unter Beachtung der gesetzlichen 

Regelungen und der vertraglich vereinbarten Fristen durchführen.  

15.2 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbe-

treiber erhältlich. 

16 Verbraucherbeschwerden / Schlichtungsstelle 

16.1 Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit seinen Beanstandungen, insbesondere zum 

Vertragsabschluss oder zur Qualität der Leistungen von eins, die den Anschluss an das 

Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, 

an den Kundenservice von eins (Johannisstraße 1, 09111 Chemnitz, Telefon: 0371/525-

2525, E-Mail: kundenservice@eins.de) zu wenden. 

16.2 Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, werden seine Beanstandungen (Ver-

braucherbeschwerden) innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Zugang der Verbraucher-

beschwerde bei eins beantwortet. 

16.3 Hilft eins der Beschwerde des Kunden nicht ab, kann der Kunde die Schlichtungsstelle 

nach § 111 b EnWG anrufen. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein 

anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. eins ist verpflichtet, 

an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Anschrift und Kontaktdaten der Schlich-

tungsstelle lauten wie folgt: 

Schlichtungsstelle Energie e.V. 

Friedrichstr. 133, 10117 Berlin, Telefon: 030 / 2757240-0 (Mo. - Do. 10:00 Uhr - 12:00 Uhr und 

14:00 Uhr - 16:00 Uhr), Telefax: 030 / 2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-ener-

gie.de, www.schlichtungsstelle-energie.de. 

16.4 Auskünfte zu Verbraucherrechten erteilt der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur 

für den Bereich Elektrizität und Gas. Anschrift und Kontaktdaten lauten wie folgt: 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030 / 22480-500, Telefax: 030 / 

22480-323. 

16.5 Die europäische Kommission stellt eine Plattform zur Onlinestreitbeilegung (OS) bereit, die 

Sie hier finden: ec.europa.eu\consumers\odr\. Verbraucher haben die Möglichkeit, 

diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten aus Online-Kaufverträgen oder On-

line-Dienstleistungen zu nutzen. 

17 Kostenpauschalen 

 netto brutto 

Auftrag an den Netz-/Messstellenbetreiber zur Unterbrechung 

der Versorgung 
15,00 € 15,00 € 

Auftrag an den Netz-/Messstellenbetreiber zur Wiederinbetrieb-

nahme der Versorgung 
15,00 € 17,85 € 

Aufwandspauschale für einmalige unterjährige Abrechnung 15,00 € 17,85 € 

Vor-Ort-Inkasso/-versuch 35,00 € 35,00 € 

Mahnung 2,50 € 2,50 € 

Zuzüglich zu den Kosten von eins werden alle entstehenden Kosten des jeweiligen Netz-

/Messstellenbetreibers, die im Zusammenhang mit der Beauftragung zur Unterbrechung 

und Wiederaufnahme der Versorgung (Netznutzung) stehen, dem Kunden in Rechnung 

gestellt. Die Kosten orientieren sich an dem jeweils gültigen Preisblatt des zuständigen 

Netz-/Messstellenbetreibers. Folgende Positionen des jeweiligen Netz-/Messstellenbetrei-

bers können berechnet werden: 

 netto brutto 

Unterbrechung des Netzanschlusses/der Anschlussnutzung (Sper-

rung) entsprechend der 

jeweils gültigen 

Preisregelung des 

Netz-/Messstellen-

betreibers 

 

Wiederherstellung des Netzanschlusses/der Anschlussnutzung 

(Entsperrung) 

vergeblicher Versuch der Sperrung/Entsperrung 

Vorbereitung einer Sperrung, anschließende Stornierung des Auf-

trags 

Im Fall einer Unterbrechung der Versorgung (Netzanschluss/Anschlussnutzung) werden 

die Preise für die Unterbrechung und die Wiederherstellung fällig. Pauschalen bei denen 

keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, sind von der Umsatzsteuer befreit. 

18 Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen 

18.1 Änderungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

einer Zustimmung des Kunden. Sie werden dem Kunden spätestens 12 Wochen vor dem 

vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 

18.2 eins wird dem Kunden eine Änderung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen an-

bieten, wenn die Bedingungen dieses Vertrages durch eine Gesetzesänderung unwirk-

sam werden oder die Bedingungen dieses Vertrages durch eine gerichtliche 

Entscheidung unwirksam geworden sind oder voraussichtlich unwirksam werden oder die 

rechtliche oder tatsächliche Situation sich ändert und der Kunde bzw. eins diese Verän-

derung bei Abschluss des Vertrages nicht vorhersehen konnte und dies zu einer Lücke im 

Vertrag führt oder die Ausgewogenheit des Vertragsgefüges dadurch nicht unerheblich 

gestört wird. Ein Angebot auf Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen durch 

eins wird jedoch nur erfolgen, wenn gesetzliche Bestimmungen die Ausgewogenheit des 

Vertragsgefüges nicht wiederherstellen oder die entstandene Lücke nicht füllen. 

18.3 Die Zustimmung des Kunden nach Ziff. 18.1 und 18.2 gilt als erteilt, wenn er der Änderung 

nicht bis zum vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung in Textform 

widerspricht. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Dar-

über hinaus kann der Kunde bei einer Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen nach diesem Absatz den Stromliefervertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

kündigen. Auf die Wirkung eines ausbleibenden Widerspruchs sowie das bestehende 

Kündigungsrecht wird eins den Kunden in ihrer brieflichen Mitteilung besonders hinwei-

sen. 

18.4 Stimmt der Kunde der ihm nach Ziff. 18.1 und 18.2 angebotenen Änderung der allgemei-

nen Geschäftsbedingungen nicht zu oder widerspricht der Kunde der angebotenen Än-

derung nach Ziff. 18.3 form- und fristgemäß, werden die ihm angebotenen Änderungen 

nicht wirksam. 

18.5 Die vorstehenden Regelungen zu Ziff. 18.1 bis 18.4 gelten nicht für Änderungen der ver-

einbarten Hauptleistungspflichten einschließlich der Preise, für die Laufzeit des Vertrages 

und die Regelungen zur Kündigung. 

 

 
 



 

 

19 Messstellenbetrieb nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 

19.1 Der Vertrag umfasst die Energielieferung einschließlich Netznutzung sowie Messung, sog. 

„kombiniert Verträge“. Die Messung wird für eins durch den grundzuständigen Messstel-

lenbetreiber durchgeführt. Während der Laufzeit des Vertrages ist ein Wechsel des Mess-

stellenbetreibers durch den Kunden ausgeschlossen.  

19.2 eins übernimmt mit diesem Vertrag die Abwicklung mit dem Messstellenbetreiber, so dass 

kein erweiterter Messstellenvertrag durch den Kunden abgeschlossen werden muss. Die 

Regelungen des Messstellenbetriebsgesetztes finden Anwendung.  

19.3 Der Messstellenbetrieb wird vom Messstellenbetreiber durchgeführt und umfasst die in § 

3 Abs. 2 MsbG genannten Aufgaben, insbesondere Einbau, Betrieb und Wartung der 

Messstelle sowie eine mess- und eichrechtskonforme Messung und Messwertaufberei-

tung.  

19.4 Für den Fall des Einbaus einer modernen Messeinrichtung oder eines intelligenten Mess-

systems durch den Messstellenbetreiber während der Vertragslaufzeit umfasst der Mess-

stellenbetrieb die gesetzlichen Standardleistungen des Messstellenbetreibers für 

moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme gemäß §35 Abs. 1 MsbG. 

Mögliche Zusatzleistungen des Messstellenbetreibers über die gesetzlichen Standardleis-

tungen hinaus sind nicht enthalten. Der Vertrag im Übrigen bleibt in diesen Fall unberührt. 

19.5 Für den Fall der Datenkommunikation über ein Smart Meter Gateway (nur bei Messung 

über ein intelligentes Messsystem) ist Bestandteil dieses Vertrages das nach § 54 Abs. 1 

MsBG vorgeschriebene standardisierte Formblatt zur Datenkommunikation.    

 

 

20 Sonstiges 

eins darf sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten Dritter bedienen. Sollte eine ein-

zelne Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 

so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Be-

stimmung tritt die gesetzliche Regelung. 

Chemnitz, Januar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Belieferung mit Strom und Erdgas / Stand: November 2021 

Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das umfasst folgende 
Kategorien personenbezogener Daten: Stammdaten (z.B. Name, 
Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Vertragsdaten 
(z.B. Kundennummer), Abrechnungsdaten und Bankdaten sowie 
vergleichbare Daten.  

1 Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
ist die eins energie in sachsen GmbH & Co.KG, Johannisstraße 1, 09111 
Chemnitz. Sie erreichen unsere/n Datenschutzbeauftragte/n unter 
Johannisstraße 1, 09111 Chemnitz; E-Mail: Datenschutz@eins.de.  

2 Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten 

2.1 Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung und -
abwicklung (Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO) 
Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -
durchführung und Abrechnung Ihres Vertrages erforderlich. 

2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs.1 a DS-
GVO) 
Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten für bestimmte Zwecke eingeholt haben, ist die 
Verarbeitung auf dieser Basis rechtmäßig. Eine erteilte Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden. Das gilt auch für den Widerruf von 
Einwilligungserklärungen, die Sie uns vor der Geltung der DS-GVO am 
25. Mai 2018 erteilt haben. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die 
Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
verarbeiteten Daten. 

2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 f DS-
GVO) 
Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen und berechtigter Interessen Dritter.  
Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um 
 Ihnen Produktinformationen über Energie-, Wasser- und Wärmepro-

dukte (z.B. Energieerzeugung, -belieferung, Energieeffizienz, Elekt-
romobilität und sonstige energienahe Leistungen und Services), 
Telekommunikationsprodukte und -Dienstleistungen zukommen zu 
lassen. 

 Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und 
Produkten durchzuführen, um Ihnen eine kundenindividuelle An-
sprache mit maßgeschneiderten Angeboten und Produkten anbie-
ten zu können. 

 Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von Markt- und 
Meinungsforschungsinstituten durchführen zu lassen. Dadurch 
verschaffen wir uns einen Überblick über Transparenz und Qualität 
unserer Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation und können 
diese im Sinne unserer Kunden ausrichten bzw. gestalten. 

 in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. Schufa, 
Creditreform) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken 
zu treten, insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 
BDSG. 

 rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei 
rechtlichen Streitigkeiten.  

 Straftaten aufzuklären oder zu verhindern (z.B. Strom- oder 
Gasdiebstahl). 

 Adressermittlungen durchzuführen (z.B. bei Umzug) 
 Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden 
 den Datenaustausch mit Vertriebspartnern zu Anmeldezwecken, 

Reklamationen, Durchführung und Erfüllung der Vertragsverhältnisse 
vorzunehmen. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

2.4 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c 
DS-GVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO) 
Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen 
(z.B. Messstellenbetriebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die 
eine Verarbeitung Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung sowie zur Wahr-
nehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, 
erforderlich machen.  

2.5 Bonitätsprüfung 
Unser Unternehmen ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft über (ange-
hende) Vertragspartner einzuholen. Zu diesem Zweck übermittelt unser 
Unternehmen Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Anschrift an die 
SCHUFA Holding AG, Wiesbaden. Bei Vorliegen einer negativen Bonität 
kann unser Unternehmen ein Vertragsverhältnis mit Ihnen ablehnen. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist eine Interessenabwägung. 
Unser berechtigtes Interesse besteht in der Bewertung Ihrer Bonität und 
Reduzierung des Risikos von Zahlungsausfällen. 

3 (Kategorien von) Empfängern / Weitergabe personenbezoge-
ner Daten / Drittland  
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf 
Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der oben genannten Zwecke 
brauchen (s. 2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
personenbezogener Daten). Das gilt auch für von uns eingesetzte 
Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. Personenbezogene Daten werden 
von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die vorgenannten 
Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.  
Empfänger personenbezogener Daten können z.B. sein: Druckdienstleis-
ter, Callcenter, Analysespezialisten, Auskunfteien, Messstellen- und 
Netzbetreiber. Wir arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen, die nicht 
im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns tätig werden, z.B. 
ausgewählte Fachbetriebe und Handwerker. Die Weitergabe der 
Daten ist zur effizienten Erfüllung unseres Vertrages mit Ihnen bzw. zur 
Erfüllung unserer Vertragspflichten erforderlich. 

4 Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbezogener 
Daten 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke (s. 2. 
Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener 
Daten). Ihre Daten werden erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, 
soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, verarbeitet. Wir löschen 
Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen 
beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine 
anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen 
Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. Dabei handelt es 
sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsge-
setzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, dass wir 
spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, in 
der Regel sind das 10 Jahre nach Vertragsende, Ihre personenbezoge-
nen Daten löschen.   

5 Betroffenenrechte / Ihre Rechte 
Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne 
an unser Unternehmen eins energie in sachsen GmbH & Co.KG, 
Johannisstraße 1, 09111 Chemnitz, Datenschutz@eins.de wenden. Das 
umfasst das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf 
Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 
DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 
DS-GVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO sowie das 
Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 35 DS-GVO. Darüber hinaus 
haben Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
wenden. 

5.1  Widerspruchsrecht  
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berech-
tigten Interessen (siehe 2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem 
Interesse) oder im öffentlichen Interesse (siehe 2.4 Datenverarbeitung 
im öffentlichen Interesse) vornehmen, haben Sie aus Gründen, die 
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht, 
gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch 
das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken 
einzulegen. 

5.2 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (siehe 2.2 
Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung) 

6 Bereitstellung personenbezogener Daten 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen 
personenbezogenen Daten (s. Kategorien personenbezogener Daten) 
bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbe-
ziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen 
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Ohne diese Daten können wir den Vertrag nicht 
abschließen. 

7 Automatisierte Entscheidungsfindung 
Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages findet keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.   

8 Datenquellen 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer 
Geschäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten. Wir verarbeiten 
auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen 
Quellen z.B. aus Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern, Handels- und 
Vereinsregistern, der Presse und dem Internet zulässigerweise gewinnen 
dürfen. Außerdem nutzen wir personenbezogene Daten, die wir 
zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder von 
Dritten, z.B. Auskunfteien, erhalten. 

9 Änderungsklausel 
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch 
unsere Datenschutzinformationen von Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden 
Sie über Änderungen rechtzeitig informieren. 


